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Satzung 
 

§ 1 Name und Sitz 

 

Der im Jahre 1901 gegründete Verein führt den Namen „S.V. Blau- Weiss- Ehlen 1901 e. V.“ Er 

hat seinen Sitz in Habichtswald- Ehlen. Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts 

Kassel unter der Nummer 3969 eingetragen. Das Geschäftsjahr des Vereins und seiner 

Abteilungen ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck, Mittelverwendung und Aufgaben 

 

1. Zweck 

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und aller damit verbundenen körperlichen 

Ertüchtigungen, auch für weitere sportliche Betätigungsfelder. 

Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Ermöglichung sportlicher Übungen und 

Leistungen verwirklicht. 

Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

 

2. Mittelverwendung 

 

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 

des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 

dem Zweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

3. Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

 

3a) Die Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

 

3b) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 

entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 

Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung hierrüber 

trifft der Gesamtvorstand. 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

 

1) Vereinsmitglieder können natürliche volljährige Personen, aber auch juristische Personen 

werden, soweit eine von der Mitgliederversammlung beschlossene Beitrittssatzung keine 

abweichende Regelung enthält. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Zustimmung der/des 

gesetzlichen Vertreter/s. 

 

2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu 

fördern und zu unterstützen, die festgesetzten Mitgliedsbeiträge und Umlagen rechtzeitig zu 

entrichten, die Anordnungen des erweiterten Vorstands und die Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung zu respektieren sowie die weiteren sportrechtlichen Vorgaben nach den 

jeweils geltenden Verbandsrichtlinien bei sportlichen Aktivitäten zu beachten. 
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3) Der Verein kann Ehrenmitglieder und -vorsitzende ernennen. Näheres regelt die 

Ehrenordnung des Vereins. Die Ehrenordnung wird von der Mitgliederversammlung 

beschlossen. 

 

4) Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an 

den Verein zu richten. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme in 

den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer der Mitgliedschaft 

verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen. Das Mitglied ist verpflichtet, die 

gegenüber der Bank oder dem Verein erforderlichen Voraussetzungen für das 

SEPA-Lastschriftverfahren zu erfüllen. Ein Erlöschen des Bankkontos oder sonstige 

Änderungen der Bankverbindung sind dem Verein unverzüglich mitzuteilen. 

Andernfalls ersetzt das Mitglied dem Verein die dadurch entstehenden Kosten. 

 

5) Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr und andere Personen, die als geschäftsunfähig im 

Sinne der Regelungen des BGB gelten, können ihre Antrags- und Rederechte in Mitglieder- und 

Abteilungsversammlungen nicht persönlich, sondern nur durch die gesetzlichen Vertreter 

ausüben. Alle weiteren Mitgliedschaftsrechte, insbesondere die Nutzung der sportlichen 

Vereinsangebote, können diese Mitglieder persönlich ausüben. 

 

8) Minderjährige Mitglieder zwischen dem vollendeten 7. und dem vollendeten 18. Lebensjahr 

üben ihre Mitgliedschaftsrechte im Verein persönlich aus. Ihre gesetzlichen Vertreter sind von 

der Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte ausgeschlossen, sind aber berechtigt, an 

Mitglieder- und Abteilungsversammlungen teilzunehmen. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

1)  Die Mitgliedschaft endet 

 

-     durch Austritt aus dem Verein (Kündigung); 

 

-     durch Ausschluss aus dem Verein; 

 

-     durch Streichung von der Mitgliederliste 

 

-     durch Tod; 

 

-     durch Erlöschen der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen (außerordentlichen 

Mitgliedern). 

 

2)         Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung an die 

Geschäftsadresse des Vereins. Er ist nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier 

Wochen zum Ende eines Kalenderjahres zulässig. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. 

 

3)  Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche 

aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschafts-

verhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt. Vereins-

eigene Gegenstände sind dem Verein herauszugeben oder wertmäßig abzugelten. Dem 

austretenden Mitglied steht kein Anspruch auf Rückzahlung überzahlter Beiträge zu. 

 

4)  Der Ausschluss aus dem Verein erfolgt, wenn ein Mitglied 
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- grob gegen die Satzung oder Ordnungen schuldhaft verstößt; 

 

- in grober Weise den Interessen des Vereins und seiner Ziele zuwiderhandelt; 

 

- sich grob unsportlich verhält; 

 

- dem Verein oder dem Ansehen des Vereins durch unehrenhaftes Verhalten, 

insbesondere durch Äußerung extremistischer Gesinnung oder durch Verstoß gegen die 

Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes, schadet. 

 

Über den Ausschluss entscheidet der Gesamtvorstand auf Antrag. Zur Antragstellung ist jedes 

Mitglied berechtigt. 

 

Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied samt Begründung zuzuleiten. Das 

betroffene Mitglied wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Wochen zu dem Antrag auf 

Ausschluss Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist ist vom Gesamtvorstand unter 

Berücksichtigung der Stellungnahme des betroffenen Mitglieds über den Antrag mit einfacher 

Mehrheit zu entscheiden. 

 

Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen mitzuteilen. Der 

Ausschließungsbeschluss wird mit Bekanntgabe an das betroffene Mitglied wirksam. 

 

Hiergegen kann das Mitglied innerhalb eines Monats nach Zugang des Ausschlussschreibens 

schriftlich Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Diese entscheidet mit einfacher 

Mehrheit endgültig. Bis zum Abschluss dieses vereinsinternen Verfahrens ruhen sämtliche 

Rechte des Mitglieds. Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt. 

 

5) 

 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Gesamtvorstandes von der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es trotz schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Zahlungsverpflichtungen 

(Beiträge, Umlagen, Gebühren etc.) in Verzug ist. Der Beschluss über die Streichung darf durch 

den Gesamtvorstand erst dann gefasst werden, wenn nach Versendung der Mahnung drei 

Wochen verstrichen sind und dem Mitglied in der Mahnung die Streichung bei Nichtzahlung 

angekündigt worden ist. Der Beschluss über die Streichung ist dem betroffenen Mitglied 

schriftlich mitzuteilen. 

 

Handelt es sich bei dem zu streichenden Mitglied um ein Mitglied des Gesamtvorstandes, dann 

entscheidet die Mitgliederversammlung. 

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge/Umlagen 

 

1)  Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben, deren Höhe und Fälligkeit von der 

Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen wird (Beitragssatzung). 

Die jeweils aktuelle Beitragssatzung kann unterschiedliche Beiträge für die verschiedenen 

Abteilungen des Vereins beinhalten. Verwaltet eine Abteilung nach §15 ihre Finanzen selbst, so 

entscheidet die Abteilungsversammlung über die Höhe des Beitrags der Abteilungsmitglieder.  
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2) Zur Abdeckung besonderer finanzieller Aufwendungen können nach Zustimmung durch die 

Mitgliederversammlung Umlagen erhoben werden. Die Höhe der Umlage darf das Zweifache 

des Mitgliedsbeitrags nicht übersteigen. Maßgebend ist der Jahresbeitrag, den das 

zahlungsverpflichtete Mitglied zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Erhebung der 

Umlage zu zahlen hat. Auch die Erhebung einer Abteilungsumlage ist möglich. 

 

3)  Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung, der Anschrift 

sowie der E-Mail-Adresse mitzuteilen. 

 

4)         Von Mitgliedern, die dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, wird der 

Beitrag zum Fälligkeitstermin eingezogen. 

 

5)         Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind 

dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen. 

 

6)         Fällige Forderungen können vom Verein außergerichtlich und gerichtlich geltend 

gemacht werden. Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen. 

 

7)         Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen oder -pflichten ganz 

oder teilweise erlassen oder stunden bzw. Mitgliedern die Teilnahme am SEPA-

Lastschriftverfahren erlassen. 

 

 

§ 6 Rechte der Mitglieder 

 

1) Die stimmberechtigten Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und zu Mitglieder- und 

Abteilungsversammlungen Anträge zu unterbreiten. Anträge zu Satzungsänderungen müssen 

dem Vorstand drei Wochen vor der Versammlung eingereicht werden. 

Im Übrigen gilt § 8 dieser Satzung. 

 

2) Alle Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die 

Übungsstätten unter Beachtung der Platz-, Hallen- bzw. Hausordnung sowie sonstiger 

Ordnungen zu benutzen. 

Sie wählen den Gesamtvorstand gemäß § 12 dieser Satzung. Eine Übertragung des 

Stimmrechts ist ausgeschlossen. 

 

§ 7 Organe des Vereins 

 

Die Organe des Vereins sind: 

• Mitgliederversammlung 

• Abteilungsversammlung 

• Vorstand 

• Gesamtvorstand 

 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Ihre Beschlüsse sind für alle 

Mitglieder und Organe bindend. Die Mitgliederversammlung hat das Recht, gefasste Beschlüsse 

wieder aufzuheben. 
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Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal im Jahr, nach Möglichkeit in den ersten drei 

Monaten vom Vorstand einzuberufen. Alle Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung 

und unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen einzuladen. 

 

Die Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung hat durch den Aushang im 

Mitteilungskasten am Vereinsheim zu erfolgen. Weiterhin sollte die Einladung in der 

Lokalzeitung und in der Wochenzeitung der Gemeinde Habichtswald veröffentlicht werden. 

Außerdem können die Mitglieder falls vorhanden auch per E-Mail eingeladen werden. 

 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Hierzu ist 

er verpflichtet, wenn dies ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich unter Angabe 

von Gründen beantragt. In diesem Fall sind alle Mitglieder unter Bekanntgabe der 

Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche einzuladen. Der 

obige Absatz dieser Vorschrift mit den Einladungsvorgaben gilt entsprechend. 

 

Anträge zur Mitgliederversammlung sind spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung 

beim 1. Vorsitzenden schriftlich einzureichen. Die Berücksichtigung verspäteter schriftlicher 

Anträge zu Mitgliederversammlungen ist nur möglich, wenn jeder einzelne Antrag von 

mindestens der Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder durch Beschluss 

nach Abstimmung zugelassen wird und der Antrag keine qualifizierte Mehrheit verlangt 

(Dringlichkeitsantrag). 

 

Auf Beschluss des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung ausschließlich oder partiell über 

Wege der elektronischen Kommunikation durchgeführt werden. 

 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie satzungsgemäß einberufen wurde. 

 

§ 9 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

 

1) Die Wahl der Mitglieder des Gesamtvorstands, mit Ausnahme der Vorstandsmitglieder von 

selbstverwalteten Abteilungen 

2) Die Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts des Vorstands, des Berichts der 

Kassenprüfer und Entscheidung über Erteilung der Entlastung; 

3) die Wahl von zwei Kassenprüfern; 

4) die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und alle sonstigen ihr vom Vorstand 

unterbreiteten Anträge; 

5) weitere Aufgaben, soweit sich dies aus der Satzung oder nach Gesetz ergibt. 

 

§ 10 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, soweit sich aus der 

Satzung oder dem Gesetz nichts anderes ergibt. Eine Vertretung zur Stimmabgabe ist 

unzulässig. Juristische Personen können sich durch ausgewiesene vertretungsberechtigte 

Personen vertreten lassen. 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit der Stimmen von 

drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder. 
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Die Beschlussfassung erfolgt durch offene Abstimmung, auf Antrag eines Viertels der 

anwesenden Mitglieder erfolgt sie in geheimer Abstimmung. 

Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 

Kommt es bei der Wahl der Vorstandsmitglieder oder bei der Wahl der Kassenprüfer zu 

Stimmengleichheit, so findet eine Stichwahl statt. Bringt auch diese keine Mehrheit für einen 

Kandidaten, so wird durch Los entschieden. 

Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 

2. Vorsitzende. Der Vorsitzende ist berechtigt, für einzelne Tagesordnungspunkte den 

Vorsitz/die Leitung an eine andere Person zu übertragen. 

 

§ 11 Vorstand 

 

Der Geschäftsführende Vorstand nach §26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. 

Vorsitzenden und dem Finanzvorsitzenden. Jeder von ihnen ist einzeln vertretungsberechtigt. 

Die Vertretungsmacht des einzelnen Vorstandes ist intern in der Weise beschränkt, dass er 

verpflichtet ist, sich bei Rechtsgeschäften von mehr als 750€ die Zustimmung des 

Geschäftsführenden Vorstands einzuholen; bei Rechtsgeschäften von mehr als 1.500€ ist die 

Zustimmung des Gesamtvorstands einzuholen. Bei Rechtsgeschäften über 10.000,00 € 

(Zehntausend €) ist intern die Zustimmung der Mitgliederversammlung ein zu holen. 

 

Dem Vorstand sind alle Aufgaben des Vereins übertragen, die nicht satzungsgemäß in die 

Zuständigkeit anderer Vereinsorgane fallen. Der Vorstand kann intern eine Aufgaben- und 

Zuständigkeitsregelung festgelegen. Dem Vorstand obliegt insbesondere der Umgang mit 

Behörden und Verbänden, die Entscheidung über alle Vertragsabschlüsse, deren Änderung und 

Kündigung sowie alle weiteren rechtsgeschäftlichen Verpflichtungen. 

 

 

§ 12 Gesamtvorstand 

 

Der Gesamtvorstand besteht mindestens aus: 

 

a) Dem Geschäftsführenden Vorstand 

b) Den Abteilungsleitern der verschiedenen Sparten oder deren Stellvertreter 

 

Darüber hinaus können bis zu 10 Beisitzer gewählt werden. Über die interne Aufgabenverteilung 

entscheidet der Vorstand in seiner Geschäftsordnung. 

 

Der Gesamtvorstand wird ermächtigt, bei Beanstandungen von Seiten des Registergerichtes 

oder durch das Finanzamt geringfügige Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen an der 

Hauptsatzung vor zu nehmen 

 

 

 

§ 13 Wahl des Gesamtvorstands 

 

Der Gesamtvorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

Er bleibt bis zur Neu- bzw. Wiederwahl des nachfolgenden Gesamtvorstands im Amt. 

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. 
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Scheidet ein Mitglied des Gesamtvorstands während der Amtsperiode vorzeitig aus, so 

bestimmt der Gesamtvorstand durch Beschluss mit einfacher Mehrheit ein kommissarisches 

Mitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 

 

Nimmt ein Vorstand länger als 3 Monate sein Mandat nicht wahr, kann der Vorstand, mit einer 

Nachfrist von einem Monat, ihn von seinem Amt entbinden. 

 

Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet automatisch auch das Amt als Vorstand. 

 

§ 14 Sitzungen des Gesamtvorstandes 

 

Der Gesamtvorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen und 

geleitet werden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig. 

Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder oder ein 

zur Vertretung berechtigtes Mitglied anwesend ist. Die Abstimmungen erfolgen mit einfacher 

Mehrheit. Auf Antrag wird geheim abgestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 

des 1. Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden. 

 

§ 15 Abteilungen des Vereins 

 

Innerhalb des Vereins sind für die unterschiedlichen Aktivitäten gesonderte Abteilungen 

eingerichtet. Die Abteilungen sind rechtlich unselbstständige Untergliederungen des Vereins. 

Aus der Mitgliedschaft in einer Abteilung ergeben sich keine über diese Satzung 

hinausgehenden Rechte und Pflichten, wenn nicht im Folgenden etwas anderes bestimmt ist. 

Mitglied einer Abteilung ist zugleich Mitglied des Vereins. 

. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Gründung und Auflösung von Abteilungen. Die 

Entscheidung ergeht mit einfacher Mehrheit. Bei der Auflösung einer Abteilung ist der Wille der 

betroffenen Abteilung in der Wahlentscheidung der Mitgliederversammlung des Vereins zu 

berücksichtigen. 

 

Die Abteilungen können auf Antrag des Abteilungsleiters Ihre finanziellen und sportlichen 

Angelegenheiten selbst regeln. Über den Antrag entscheidet der Gesamtvorstand. In diesem 

Fall zahlen die Mitglieder der Abteilung ihre Beiträge direkt an die Abteilung und die Abteilung 

wählt Ihre Abteilungsverantwortlichen auf einer eigenen Abteilungsversammlung. Der 

Abteilungsleiter hat auf Sitzungen des Gesamtvorstands Stimmrecht. Die Abteilung führt einen 

durch den Vorstand bestimmten und für die Geschäftsfähigkeit des Vereins notwendigen 

Verwaltungsbeitrag (Vereinsanteil) an den Gesamtverein ab und verwaltet ansonsten mit 

entsprechenden Vollmachten ihre finanziellen Angelegenheiten selbst. Dem Finanzvorsitzenden 

wird regelmäßig, wenigstens zum Ende des Geschäftsjahres, eine Zuarbeit über die gesamten 

Einnahmen und Ausgaben, das Anlagevermögen sowie den Mitgliederstand gemacht.  

 

Jede Abteilung nimmt ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich war, soweit nicht diese Satzung 

dem entgegensteht oder eine andere Abteilung bzw. der Verein hiervon betroffen ist. In diesen 

Fällen regelt der Vorstand unter Beachtung der einzelnen Belange die Angelegenheit. 

Kosten die dem Verein durch eine Abteilung entstehen, sind von dieser dem Verein zu erstatten. 

Die Leitung der Abteilung obliegt dem jeweiligen Abteilungsleiter, der bei selbstverwalteten 

Abteilungen durch die Mitglieder der Abteilung in einer einzuberufenden 

Abteilungsversammlung, bei allen anderen Abteilungen zusammen mit dem Gesamtvorstand in 

der Mitgliederversammlung gewählt wird. Seine Amtszeit entspricht der satzungsgemäßen 
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Amtszeit des Vorstands. Er bleibt bis zur Neu- bzw. Wiederwahl des nachfolgenden 

Abteilungsleiters im Amt. Scheidet ein Abteilungsleiter vorzeitig aus oder findet sich kein 

gewählter Kandidat für die Position, so nimmt ein Mitglied des Gesamtvorstands die Geschäfte 

des Abteilungsleiters zunächst kommissarisch war. Innerhalb eines Monats ist eine 

außerordentliche Abteilungsversammlung einzuberufen, auf der ein neuer Abteilungsleiter zu 

wählen ist. 

 

Die Leiter der Abteilungen sind besondere Vertreter des Vereins im Sinne von § 30 BGB; sie 

können den Verein beschränkt auf ihre Abteilung und beschränkt auf das Aktivvermögen der 

Abteilung rechtsgeschäftlich vertreten. Die Eingehung von Anstellungs-, Miet- oder 

Leasingverträgen oder sonstige Verträge als Dauerschuldverhältnisse bedarf grundsätzlich der 

vorherigen Zustimmung des Vorstands. 

 

Die Abteilungen geben sich eigene Abteilungsordnungen, die erst mit der Genehmigung des 

Vorstands wirksam werden. Die Abteilungsordnungen müssen die Organisation der Abteilung 

regeln und sich an den Vorgaben dieser Satzung orientieren. Vorrang hat im Kollisionsfall die 

Vereinssatzung, die weiterhin verbindlich für alle Mitglieder des Vereins gilt. Über neue oder 

geänderte Abteilungsordnungen ist die Mitgliederversammlung zu informieren. 

 

Die Nutzungszeiten und -rechte von Anlagen, Hallen und sonstigen Einrichtungen werden 

zentral durch den Vorstand für die einzelnen Abteilungen und sonstige Nutzungen festgelegt. 

Soweit erforderlich, erwirbt der Verein die Mitgliedschaft in Fachverbänden; die daraus 

resultierenden Rechte und Pflichten erstrecken sich auch auf die Mitglieder der Abteilung. 

 

Ein Vereinsmitglied kann Mitglied mehrerer Abteilungen sein. 

 

§ 16 Kassenprüfer 

 

Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

Sie dürfen nicht Mitglieder des Gesamtvorstands sein. Sie haben die Pflicht, die Vereinskasse 

und die Buchführung mindestens 1-mal jährlich zu überprüfen. Über die Prüfung der gesamten 

Buch- und Kassenführung haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Das 

Prüfungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische Richtigkeit, nicht auf die 

Zweckmäßigkeit der Vorgänge.  

 

§ 17 Protokollierung 

 

Der Verlauf der Mitgliederversammlung ist zu protokollieren. In dem Protokoll der 

Mitgliederversammlung sind alle Beschlüsse mit Abstimmungsergebnis unmissverständlich 

aufzuführen und es ist vom laut Geschäftsordnung des Gesamtvorstands bestimmten 

Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen.  

 

§ 18 Datenschutz 

 

(1) Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder in automatisierter 

und nichtautomatisierter Form. Diese Daten werden ausschließlich zur Erfüllung der in 

dieser Satzung genannten Zwecke und Aufgaben des Vereins verarbeitet, z.B. im 

Rahmen der Mitgliederverwaltung. Näheres ist in der Datenschutzordnung (DSO) des 

Vereins geregelt. 
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2) Die DSO ist nicht Bestandteil der Satzung. Für den Erlass, die Änderung und die 

Aufhebung der DSO ist der Vorstand zuständig, der hierüber mit einfacher Mehrheit 

beschließt. Die jeweils aktuelle DSO wird mit der Veröffentlichung auf der Homepage des 

Vereins für alle Mitglieder verbindlich. 

 

§ 19 Auflösung des Vereins 

 

Über die Auflösung des Vereins beschließt eine zu diesem Zwecke besonders einberufene 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder, vorausgesetzt mindestens ein Viertel aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder ist 

anwesend. Ist diese Zahl nicht erreicht, muss innerhalb von zwei Wochen eine neue 

Mitgliederversammlung einberufen werden, die alsdann mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 

anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder die Auflösung beschließt. 

Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Geschäfte Liquidatoren. 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 

Vereins an die Gemeinde Habichtswald, die es unmittelbar und ausschließlich nur für 

gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 20 Inkrafttreten 

 

Vorstehende Neufassung der Vereinssatzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 

XX.XX.XXXX  beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 

 

 

1. Vorsitzende: ....................................................................... 

 

 

2. Vorsitzende: ............................................................................................... 

 

 

Schriftführer: .................................................................................................. 


